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1 FAKTEN UND ZAHLEN 

Gesamtbevölkerung 

3,5 Millionen (Schätzung für 2024). 38 % der Bevölkerung sind unter 15 Jahre alt. Die 

Lebenserwartung beträgt 69 Jahre für Männer und 71 Jahre für Frauen. 

 

Ethnische Zusammensetzung 

Ethnische Gruppen: Tigrinya (55 %), Tigray (30 %), Saho (4 %), Kunama (2 %), Rashaida 

(2 %), Bilen (2 %) und andere (5 %). Jede dieser Gruppen hat ihre eigene Sprache.  

Sprachen 

 

Gemäss der Verfassung von 1997 sind alle Sprachen gleichberechtigt . Der Grundschul-

unterricht findet in der vorherrschenden lokalen Sprache statt (sieben Sprachen werden 

verwendet), anschliessend wird Englisch zur Unterrichtssprache und Arabisch wird als 

Fach unterrichtet. 

Religion 

 

Die Regierung anerkennt nur vier Konfessionen: Sunnismus, eritreische Orthodoxie, rö-

misch-katholische Konfession und Lutheranismus. Offiziellen Angaben zufolge bezeich-

net sich die Hälfte der Bevölkerung als christlich und die andere Hälfte als muslimisch. 

Andere Quellen geben an, dass 63 % der Eritreer Christen und 37 % Muslime sind (Schät-

zung von 2012). 

Regierung 

Einparteienstaat unter der Führung von Präsident Isayas Afewerki. Die People’s Front for 

Democracy and Justice (Volksfront für Demokratie und Gerechtigkeit) ist die einzige zu-

gelassene Partei. Das Parlament hat seit 2001 nicht mehr getagt, und die Verfassung von 

1997 ist nie in Kraft getreten. Seit der Unabhängigkeit im Jahr 1993 haben keine natio-

nalen Wahlen stattgefunden. 

 

Obligatorischer und unbefristeter Nationaldienst 

Eritrea schreibt einen unbefristeten Nationaldienst  einschliesslich Wehrpflicht vorder of-

fiziell bis zum Alter von 40 Jahren, oft jedoch darüber hinaus  dauert. Nach Angaben der 

Vereinten Nationen kommt dieser Dienst Zwangsarbeit und Sklaverei gleich, wobei weib-

liche Wehrpflichtige in den Lagern Opfer sexueller Gewalt werden. Desertion wird mit 

einer Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren geahndet. In der Praxis werden De-

serteur*innen willkürlich inhaftiert  und manchmal wird ihnen der Lohn vorenthalten. Die 

meisten Wehrpflichtigen werden nie aus dem Dienst entlassen und leben unter der An-

drohung von Inhaftierung, Folter oder Repressalien gegen ihre Familien . 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=ER
https://www.unfpa.org/fr/data/world-population/ER
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?locations=ER
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.FE.IN?locations=ER
https://www.britannica.com/place/Eritrea
https://www.unicef.org/esa/sites/unicef.org.esa/files/2018-09/UNICEF-2017-Language-and-Learning-Eritrea.pdf
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2025-04/Eritrea%202025%20USCIRF%20Annual%20Report.pdf
https://www.pewresearch.org/religion/2012/12/18/table-religious-composition-by-country-in-percentages/
https://bti-project.org/en/reports/country-report/ERI
https://www.hrw.org/news/2023/02/09/eritrea-crackdown-draft-evaders-families
https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g24/073/00/pdf/g2407300.pdf
https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/2015/en/106143
https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/2021/05/AFR6429302015ENGLISH.pdf
https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/2021/05/AFR6429302015ENGLISH.pdf
https://www.ecoi.net/en/document/2111663.html
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2 RISIKOPROFILE 

• Personen im Militär- und Nationaldienst oder in der Volksarmee (People’s 

Army); 

• Personen, die das Land illegal, d. h. ohne Ausreisevisum, verlassen haben;  

• Deserteur*innen, und Wehrdienstverweigerer*innen ;  

• Familienangehörige von Deserteur*innenWehrdienstverweigerer*innen;  

• Frauen im Nationaldienst (sexualisierte Gewalt);  

• Oppositionelle und Regierungskritiker*innen; 

• Journalist*innen und Medienschaffende;  

• Regierungskritische Aktivist*innen;  

• Mitglieder nicht offiziell anerkannter religiöser Gruppen  wie Zeugen Jehovas 

oder evangelikaler Gruppen (nur der sunnitische Islam, die eritreisch -orthodoxe Kir-

che, die römisch-katholische Kirche und die evangelisch-lutherische Kirche sind an-

erkannt);  

• Frauen und Kinder mit bestimmten Profilen (geschlechtsspezifische Gewalt, FGM, 

Kinderheirat, körperliche Züchtigung);  

• Ethnische Minderheiten sind Diskriminierung und Vertreibung ausgesetzt (vor al-

lem Angehörige der Kunama und der Afar);  

• LGBTQI+-Personen riskieren strafrechtliche Verfolgung und Freiheitsstrafen von 

fünf bis sieben Jahren (Art. 310) und sind Stigmatisierung und Diskriminierung aus-

gesetzt;  

• Opfer von Menschenhandel . 

 

 

 

 

 

 

https://www.hrw.org/report/2009/04/16/service-life/state-repression-and-indefinite-conscription-eritrea
https://www.euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2019_EASO_COI_Eritrea_National_service_exit_and_return.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/eritrea-country-policy-and-information-notes/country-policy-and-information-note-national-service-and-illegal-exit-eritrea-december-2025-accessible
https://docs.un.org/en/A/HRC/59/24
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2025-04/Eritrea%202025%20USCIRF%20Annual%20Report.pdf
https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/2503_eri_msf_164278_web.pdf
http://www.endcorporalpunishment.org/wp-content/uploads/country-reports/Eritrea.pdf
https://database.ilga.org/eritrea-lgbti
https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/2015/en/106143
https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/2015/en/106143
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3 JÜNGSTE ENTWICKLUNGEN 

Anhaltend kritische Menschenrechtslage 

Laut dem jüngsten Bericht des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen zur Men-

schenrechtslage in Eritrea, Mohamed Abdelsalam Babiker, ist die Menschenrechtslage in 

Eritrea weiterhin «kritisch». Der Bericht hebt die anhaltenden Verstösse im Zusammen-

hang mit dem unbefristeten obligatorischen National -/Militärdienst hervor, der mit 

Zwangsrekrutierung und Zwangsarbeit einhergeht. Die Meinungs- und Meinungsäusse-

rungsfreiheit sowie die Religionsfreiheit sind nach wie vor stark eingeschränkt , und Per-

sonen, die als kritisch angesehen werden, werden verhaftet und inhaftiert. Die Repressi-

onen betreffen Tausende mutmasslicher oppositioneller und anderer Personen, die Opfer 

willkürlicher, lang andauernder Inhaftierungen und/oder Verschwindenlassens sind, oft 

ohne Anklage, ohne Gerichtsverfahren und ohne effektiven Zugang zu einem Anwalt oder 

einer Anwältin. Die Haftbedingungen werden als sehr hart und manchmal tödlich be-

schrieben, insbesondere aufgrund des Mangels an Nahrung, Wasser und medizinischer 

Versorgung, aber auch aufgrund von Folter. Im Dezember 2025 schätzte die UNO, dass 

mindestens 10'000 Personen inhaftiert  waren, darunter Politiker*innen, Journalist*innen, 

Priester*innen und Studierende.  

Annäherung zwischen Eritrea und einer rivalisierenden Fraktion der TPLF 

Während des Krieges in Tigray (2020–2022) kämpften eritreische Streitkräfte an der Seite 

Äthiopiens gegen die TPLF und begingen dabei schwere Verstösse gegen das humani-

täre Völkerrecht, darunter Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit . 

Trotz des Pretoria-Abkommens (November 2022) soll Eritrea weiterhin in Tigray präsent 

sein und die Rückkehr der Vertriebenen behindern. Im Jahr 2025 soll die eritreische Ar-

mee sich einer rivalisierenden Fraktion der TPLF angenähert haben, wodurch ihr bishe-

riges Bündnis aufgekündigt wurde und die Gefahr einer Ausweitung des Konflikts besteht. 

Die Spannungen zwischen den beiden Ländern haben sich verschärft, wobei sich beide 

Seiten gegenseitig vorwerfen, die jeweilige Opposition zu unterstützen. Darüber hinaus 

sieht Eritrea die maritimen Ambitionen Äthiopiens als Bedrohung an, und Äthiopien ist 

besorgt über die Annäherung zwischen Eritrea und Ägypten.  

Intensivierung der Zwangsrekrutierung seit dem Krieg in Tigray 

Gemäss Sonderberichterstatter hat Eritrea aufgrund der wachsenden Spannungen mit 

Äthiopien im Februar 2025 eine nationale Mobilmachung eingeleitet. Seit dem Krieg in 

Tigray soll die Zwangsrekrutierung in Eritrea deutlich zugenommen haben, insbesondere 

durch eine Zunahme der Giffas (Razzien). Die Sicherheitskräfte haben bestimmte Gebiete 

abgeriegelt und Personen im wehrfähigen Alter zusammengetrieben. Auch Minderjährige 

und Schüler*innen, die die Schule abgebrochen haben, werden zwangsweise eingezo-

gen. In den Jahren 2022 und 2023 führte die eritreische Regierung eine intensive Kam-

pagne zur Zwangsrekrutierung durch, insbesondere von Reservist*innen im Alter von 50 

bis 60 Jahren, die zum Dienst einberufen wurden, um sich auf mögliche neue Kämpfe in 

der Region Tigray vorzubereiten. Deserteur*innen und Wehrdienstverweigerer*innen 

https://docs.un.org/en/A/HRC/59/24
https://docs.un.org/en/A/HRC/59/24
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/united-nations/geneva/7710-civic-space-still-under-siege-in-eritrea
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/united-nations/geneva/7710-civic-space-still-under-siege-in-eritrea
https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/eritrea
https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/eritrea
https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/eritrea/
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/12/eritrea-recent-releases-detainees-encouraging
https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/eritrea
https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/eritrea
https://www.globalr2p.org/publications/ethiopia-five-years-on-justice-eludes-victims-of-atrocities-in-tigray-and-beyond/
https://igad.int/wp-content/uploads/2022/11/Download-the-signed-agreement-here.pdf
https://acleddata.com/expert-comment/ethiopia-fresh-clashes-renew-fears-return-conflict-expert-comment
https://acleddata.com/expert-comment/ethiopia-fresh-clashes-renew-fears-return-conflict-expert-comment
https://www.clingendael.org/sites/default/files/2025-03/Alert_Averting_showdown_between_Eritrea_Ethiopia.pdf
https://docs.un.org/en/A/HRC/59/24
https://www.clingendael.org/sites/default/files/2025-03/Alert_Averting_showdown_between_Eritrea_Ethiopia.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_eritrea._mobilisatie_na_de_oorlog_in_tigray_20250919.pdf
https://news.un.org/fr/story/2022/06/1121702
https://www.osar.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Afrika/Eritrea/230216_ERI_School_Dropouts.pdf
https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/eritrea
https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/eritrea
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werden weiterhin willkürlich inhaftiert und Folter und anderen grausamen, unmenschli-

chen oder erniedrigenden Strafen oder Behandlungen ausgesetzt. Die Behörden üben 

Druck auf die Angehörigen dieser Personen aus, wobei der Zugang zu bestimmten le-

bensnotwendigen Gütern davon abhängig gemacht werden kann, ob alle wehrpflichtigen 

Familienmitglieder ihren Dienst tatsächlich leisten.  

Transnationale Repression 

Die eritreische Regierung setzt ihre Bemühungen fort, abweichende Stimmen innerhalb 

der eritreischen Diaspora zum Schweigen zu bringen. Der Sonderberichterstatter hat über 

eine Zunahme von Einschüchterungen, Online-Belästigungen, Überwachungen und Ver-

weigerungen konsularischer Dienstleistungen berichtet. Personen, die das Land illegal 

verlassen haben, werden dazu gedrängt, ein «Reueformular» (Taesa) zu unterzeichnen, 

in dem sie um Vergebung bitten und sich verpflichten, eine Einkommenssteuer von 2 % 

zu bezahlen, insbesondere um einen Reisepass zu erhalten. 

Einschränkung der Religionsfreiheit 

Die Verfolgung nicht anerkannter Glaubensgemeinschaften wurde 2025 fortgesetzt. Laut 

der USCIRF waren 2024 mehr als 350 Christen und mindestens 63 Zeugen Jehovas we-

gen ihres Glaubens inhaftiert. Ende 2025 wurden 177 Christen unter Auflagen freigelas-

sen, nachdem sie ein Dokument unterzeichnet hatten, in dem sie ihr «Verbrechen» aner-

kannten. Religiöse Dissident*innen werden in Haft misshandelt. 

Eritreische Flüchtlinge in Äthiopien 

Am 31. Dezember 2025 waren 169 813 Eritreer als Flüchtlinge in Äthiopien registriert, 

davon 72 % in Lagern. Seit 2020-2021 beschränken die äthiopischen Behörden die Re-

gistrierung von Neuankömmlingen und verweigern vielen Menschen den Zugang zu me-

dizinischer Grundversorgung. Zwischen Dezember 2024 und Februar 2025 wurden mehr 

als 600 Flüchtlinge nach Eritrea zurückgeschickt, und es kam zu Verhaftungen von Per-

sonen mit Dokumenten in Addis Abeba.  

Abschiebungen und Verstösse gegen eritreische Flüchtlinge im Sudan 

Ende Dezember 2025 schätzte das UNHCR die Zahl der eritreischen Flüchtlinge und 

Asylsuchenden im Sudan auf 137'000. Die grosse Mehrheit (77 %) lebt in der Provinz 

Kassala, hauptsächlich in Lagern. Seit Beginn des bewaffneten Konflikts im Jahr 2023 

sollen die sudanesischen Behörden eritreische Asylsuchende nach Eritrea abgeschoben 

haben.Nur diejenige, die die Diaspora-Steuer zahlen und ihre Loyalität gegenüber dem 

eritreischen Regime beweisen, können frei zwischen den beiden Ländern reisen, wobei 

unbekannt ist, wie die abgeschobenen Personen bei ihrer Rückkehr behandelt werden. 

Nicht registrierte Eritreer*innen sind der Gefahr von Ausbeutung und vor allem wieder-

holten Verhaftungen und Geldstrafen durch die Polizei ausgesetzt, die diese Praxis zu 

einem «Wirtschaftsmodell» gemacht hat, wodurch die Registrierung für Langzeitbewoh-

ner*innen unerlässlich ist. 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2126167/g2506895.pdf
https://docs.un.org/en/A/HRC/59/24
https://www.sem.admin.ch/dam/sem/en/data/internationales/herkunftslaender/afrika/eri/eri-identitaets-und-zivilstandsdokumente.pdf.download.pdf/ERI-identitaets-und-zivilstandsdokumente-e.pdf
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2025-04/Eritrea%202025%20USCIRF%20Annual%20Report.pdf
https://www.csw.org.uk/2026/01/30/press/6731/article.htm
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2025-12/2025%20Factsheet%20Prison%20Mistreatment%20and%20FoRB%20v2.pdf
https://data.unhcr.org/en/country/eth
https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/eritrea
https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/eritrea
https://www.amnesty.org/ar/wp-content/uploads/2025/03/AFR6490712025ENGLISH.pdf
https://www.hrw.org/world-report/2026/country-chapters/eritrea
https://reliefweb.int/attachments/87d19b07-e42e-43a6-9357-784de7650b43/05%20UNHCR%20Sudan%20-%20Eritrean%20Refugees%20in%20Sudan%20Dashboard%20%20as%20of%2031%20December%202025.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2134440/Algemeen+ambtsbericht+Eritrea+december+2025.pdf
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4 PRAXIS DER SCHWEIZER BEHÖRDEN 

 

Schutzquote  

Gemäss den Zahlen des SEM haben zwischen dem 1. Januar und dem 30. November 

2025 3227 Eritreerinnen und Eritreer ein Asylgesuch gestellt. Die Asylgewährungsquote 

lag bei 46,5 %, während die Schutzquote (positive Entscheide + vorläufige Aufnahmen) 

bei 60,7 % lag. Die bereinigte Asylgewährungsquote (ohne Nichteintretensentscheide) 

lag bei 63,4 % und die Schutzquote bei 82,7 %. 

 

https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/publiservice/statistik/asylstatistik/2025/11/7-20-Mouv-demandes-d-asile-a-f-2025-11.xlsx.download.xlsx/7-20-Mouv-demandes-d-asile-a-f-2025-11.xlsx
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